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Entschließung 

des Nationalrates vom 6. Juli 2007 

betreffend Bericht an den Hauptausschuss über das österreichische 
Exportförderungssystem 

Das Bundesministeriumfür Finanzen hat die Auswirkungen der Exportförderung hin

sichtlich ihrer volkswirtschaftlichen und insbesondere der Beschäftigungswirkungen 

• auf Österreich in regelmässigen Abständen evaluieren zu lassen. Darüber hinaus 

sollten bei sensiblen Projekten die okologischen, sozialen und ökonomischen Aus

wirkungen in den jeweiligen Zielläildem evaluiert werden. 

Das Bundesministerium für Finanzen soll eine möglichst weitgehende Einhaltung der 

OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen durch börsennotierte Unternehmen 

bei Übernahme von Beteiligungsgarantien und -finanzierungen sic~erstellen. Andere 

Unternehmen sollen zur Einhaltung der OECD Leitsätze fOr multinationale 

Unternehmen angehalten werden. Darüber hinaus sollen bei der UmweltprOfung von 

Großprojekten mit erheblichen ökologischen Auswirkungen internationale Standards, 

wie z.B. jene der Weltbank oder EBRD, angewendet werden. 

Die Berichterstattung über die Geschäftstätigkeiten des Ausfuhrförderungsverfahrens 

und insbesondere die Begutachtungstätigkeit des Beirats nach § 5 AusfFG soll weiter 

entwickelt werden. Hierbei soll verstärkt.die Pluralität der gutachterlichen Bewertung. 

der Umwelt-, Menschenrechts-, entwicklung politischen, kulturellen und sozialen 

Auswirkungen der in Deckung genommenen Geschäftsfälle einfließen. 

Der Bundesminister für Finanzen berichtet dem Hauptausschuss des Nationalrats 

über die Umsetzung der Maßnahmen spätestens ein Jahr nach Beschlussfassung 
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